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SCHLICHTUNGSSTELLEN nach §11 Abs. I Ziffer 7 VersVermVO

Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, (Versicherungsvertreter)

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung   
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

VON PRIVATEN
              KINDERÄRZTEN 
         EMPFOHLEN

LASSEN SIE UNS SCHAUEN, 
WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN.

In Arbeitsgemeinschaft mit

DIE FG FINANZ-SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT
STELLT SICH VOR

WAS SIE ÜBER UNS WISSEN SOLLTEN:
Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft ist seit 1981 als 
mittelständisches Unternehmen der Finanzdienstleistungs-
branche mit Sitz in Heilbronn tätig.

Selbstständige Finanzkaufleute (nach § 84, 92 ff HGB mit 
Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO) sind für ihre Kunden 
bundesweit in Zusammenarbeit mit der FG FINANZ-SERVICE
Aktiengesellschaft neutral und unabhängig tätig. 
Das bedeutet für Sie: Vorsprung durch Unabhängigkeit.

Aufgrund der Neutralität und Unabhängigkeit sind unsere 
Geschäftspartner/innen „ungebunden“, d.h. sie haben 
Zugriff auf einen großen Produkt-Pool, aus dem sie dann 
ein bedarfsgerechtes Angebot für Sie auswählen können.

LASSEN SIE UNS SCHAUEN, 
WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN.

GESETZLICH VERSICHERT UND 
TROTZDEM PRIVATPATIENT



FIRST-CLASS-BEHANDLUNG 
FÜR IHR KIND
a) bei ambulanten Leistungen:

Nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse: 
100% für:
• ambulante ärztliche Beahndlung und 

Untersuchung
• Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich 

eingeführten Programmen
• Schutzimpfungen
• Lasik-Operation nach vorheriger Zusage
• Naturheilverfahren gemäß Hufelandverzeichnis 

und hierzu verordneter Arzneimittel, insgesamt 
bis 1.000 Euro je Versicherungsjahr

• Leistungen des Heilpraktikers einschließlich 
hierzu verordneter Arzneimittel bis 1.000 Euro 
je Versicherungsjahr

• Sonstige Arznei- und Verbandmittel, ohne 
betragliche Begrenzung

• Psychotherapie, für die ersten 30 Sitzungen, von 
der 31. Sitzung zu 80%, ab der 61. Sitzung zu 70%

• Heilmittel, z.B. Massagen und Krankengymnastik
• Hilfsmittel, z.B. Gehstützen
• Hörgeräte bis zu 1.000 Euro
• Sehhilfen bis zu 500 Euro innerhalb 24 Monaten
• alle gesetzlichen Zuzahlungen, die im unmittelbaren 

Zusammenhang mit den versicherten Leistungen 
stehen.

b) dentaler Bereich 
    (enthaltene Zusatzleistungen):

80% inklusiv GKV-Vorleistung
• Zahnbehandlung

• Inlays: Erstattung 80%
Summenbegrenzung in den
ersten drei Versicherungsjahren
1. Jahr: 500 Euro
2. Jahr: 500 Euro
3. Jahr: 750 Euro
Diese Begrenzungen entfallen bei Unfall.

• prophylaktische Leistungen maximal
100 Euro pro Jahr

• bei kieferorthopädischer Behandlung:
80%, jedoch maximal 2.000 Euro, 
egal in welcher Kieferidentifikationsgruppe 
u.a. Kunststoff- oder Keramikbrackets

Der ambulante Schutz kann einzeln versichert 
werden, ist jedoch auch wie folgt kombinierbar:

Stationärer Schutz:
• freie Klinikwahl

• Behandlung als Privatpatient mit Anspruch 
auf Chefarztbehandlung

• Zweibettzimmer

• ambulante Operationen, sofern sie 
vollstationäre Heilbehandlung ersetzen

• Erstattung von Differenzkosten höherer 
Pflegesätze in Deutschland

• Vor- und nachstationäre Behandlung

• Lesitungen auch über Höchstsätze der 
Gebührenordnung

DER BEITRAG FÜR 
DEN AMBULANTEN, 
DEN DENTALEN UND FÜR DEN 
STATIONÄREN SCHUTZ 
FÜR IHR KIND 
LIEGT BEI TÄGLICH 2,04 €.

Ohne Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse:
85% für die oben genannten erstattungsfähigen Aufwendungen mit 
folgenden Ausnahmen:
• Psychotherapie, 85% für die ersten 30 Sitzungen, von der 31. Sitzung 

zu 70% und ab der 61. Sitzung zu 50%, nach vorheriger Zusage 

• Hörgeräte bis zu 850 Euro

100% SCHUTZ FÜR IHR KIND!
... MACHEN SIE IHR KIND ZUM 
     PRIVATPATIENTEN!

Wir freuen uns 
über eine Kontaktaufnahme!

In Arbeitsgemeinschaft mit

Quellennachweis: DKV


